
Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juni 2024 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für 
nachhaltige Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 

2023/1542 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/125/EG

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1781, 28. Juni 2024)

1. Seite 47, Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d:

Anstatt: „d) Festlegung von Prioritäten gemäß Artikel 26.“

muss es heißen: „d) Festlegung von Prioritäten in Bezug auf unverkaufte Verbraucherprodukte, für welche die 
Einführung eines Verbots der Vernichtung durch die Wirtschaftsakteure gemäß Artikel 18 
Absatz 3 in Betracht zu ziehen ist, insbesondere elektrische und elektronische Geräte, bei der 
erstmaligen Ermittlung dieser unverkauften Verbraucherprodukte.“

2. Seite 60, Artikel 41 Absatz 4:

Anstatt: „(4) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallen und für 
die das EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vergeben wurde, wird davon 
ausgegangen, dass sie die Ökodesign-Anforderungen des delegierten Rechtsakts erfüllen, soweit diese 
Anforderungen von den Kriterien für das EU-Umweltzeichen gemäß Artikel 16 Absatz 2 der 
genannten Verordnung abgedeckt sind.“

muss es heißen: „(4) Bei Produkten, die unter einen gemäß Artikel 4 erlassenen delegierten Rechtsakt fallen und für 
die das EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vergeben wurde, wird davon 
ausgegangen, dass sie die Ökodesign-Anforderungen des delegierten Rechtsakts erfüllen, soweit diese 
Anforderungen von den Kriterien für das EU-Umweltzeichen gemäß Artikel 8 der genannten 
Verordnung abgedeckt sind.“

3. Seite 70, Artikel 65 Absatz 3 Unterabsatz 5:

Anstatt: „Die Zielvorgaben sehen vor, dass ein Anteil von mindestens 50 % der auf der Ebene der öffentlichen 
Auftraggeber oder der Auftraggeber durchgeführten Beschaffungen oder der auf nationaler Ebene 
aggregierten Beschaffungen auf Jahres- oder Mehrjahresbasis in Bezug auf die in Unterabsatz 4 
genannten ökologisch nachhaltigsten Produkte durchgeführt werden muss.“

muss es heißen: „Die Zielvorgaben sehen vor, dass ein Anteil von mindestens 50 % der auf der Ebene der öffentlichen 
Auftraggeber oder der Auftraggeber durchgeführten Beschaffungen oder der auf nationaler Ebene 
aggregierten Beschaffungen auf Jahres- oder Mehrjahresbasis in Bezug auf die ökologisch 
nachhaltigsten Produkte durchgeführt werden muss.“

4. Seite 73, Artikel 69 Absatz 5:

Anstatt: „(5) Die gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels zu übermittelnden Informationen werden der 
Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten über das in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 
genannte Informations- und Kommunikationssystem übermittelt und müssen alle verfügbaren 
Angaben umfassen, insbesondere die zur Identifizierung des nichtkonformen Produkts erforderlichen 
Daten, die Herkunft des Produkts, die Art der behaupteten und der tatsächlichen Nichtkonformität, 
die Art und Dauer der ergriffenen nationalen Maßnahmen sowie die von dem betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer vorgebrachten Argumente.“

muss es heißen: „(5) Die gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels zu übermittelnden Informationen werden der 
Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten über das in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 
genannte Informations- und Kommunikationssystem übermittelt und müssen alle verfügbaren 
Angaben umfassen, insbesondere die zur Identifizierung des nichtkonformen Produkts erforderlichen 
Daten, die Herkunft des Produkts, die Art der behaupteten Nichtkonformität und der Gefahr, die Art 
und Dauer der ergriffenen nationalen Maßnahmen sowie die von dem betreffenden Wirtschafts-
teilnehmer vorgebrachten Argumente.“
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